
  1 von 1 

www.ris.bka.gv.at 

BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2014 Ausgegeben am 23. April 2014 Teil I 

26. Bundesgesetz: Änderung des Kraftfahrgesetzes 1967 
 (NR GP XXV IA 113/A AB 58 S. 18. BR: AB 9162 S. 828.) 

26. Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird 
Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. Nr. 267, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 90/2013, wird wie folgt geändert: 

1. § 82 Abs. 8 lautet: 
„(8)  Fahrzeuge  mit  ausländischem  Kennzeichen,  die  von  Personen  mit  dem  Hauptwohnsitz oder Sitz 

im Inland in das Bundesgebiet eingebracht oder in diesem verwendet werden, sind bis zum Gegenbeweis 
als Fahrzeug mit dem dauernden Standort im Inland anzusehen. Die Verwendung solcher Fahrzeuge ohne 
Zulassung gemäß § 37 ist nur während eines Monats ab der erstmaligen Einbringung in das Bundesgebiet 
zulässig. Eine vorübergehende Verbringung aus dem Bundesgebiet unterbricht diese Frist nicht. Nach 
Ablauf eines Monats ab der erstmaligen Einbringung in das Bundesgebiet sind der Zulassungsschein und 
die Kennzeichentafeln der Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich sich das Fahrzeug befindet, 
abzuliefern. Wenn glaubhaft gemacht wird, dass innerhalb dieses Monats die inländische Zulassung nicht 
vorgenommen werden konnte, darf das Fahrzeug ein weiteres Monat verwendet werden. Danach sind der 
Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln der Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich sich das 
Fahrzeug  befindet,  abzuliefern.  Die  Ablieferung  begründet  keinen  Anspruch  auf  Entschädigung.“ 

2. Dem § 135 wird folgender Abs. 27 angefügt: 
„(27)  § 82 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 26/2014 tritt mit 14. August 2002 

in  Kraft.“ 

Fischer 

Faymann 


	BUNDESGESETZBLATT

